
NIEDERSCHRIFT über die Sitzung des Gemeinderates Aurachtal 
 
am  03.03.2011 im Sitzungszimmer des VGem-Gebäudes 
 
Vorsitzender: 1. Bürgermeister Erwin Schopper 
 
Schriftführer: Herr Meisel 
 
Der Vorsitzende erklärte die anberaumte Sitzung um  19.00 Uhr für eröffnet. Er stellte fest, dass sämtli-
che Mitglieder ordnungsgemäß geladen wurden, und dass Zeit, Ort und Tagesordnung für die öffentliche 
Sitzung gemäß Art. 52 Bayer. Gemeindeordnung (GO) ortsüblich bekannt gemacht worden sind.  
 
Von den Mitgliedern des Gemeinderates sind 11 anwesend. 
 
Es fehlen entschuldigt:    2. Bürgermeister Busch (krank) 
     GRM Gechter (beruflich verhindert) 
     GRM Faatz-Schleicher (beruflich verhindert bis 20.10 Uhr) 
 
Unentschuldigt:    GRM Wirth bis 19.05 Uhr 
 
Der Vorsitzende stellte fest, dass der Gemeinderat somit nach Art. 47 Abs. 2 und 3 GO beschlussfähig 
ist. 
 
BESCHLÜSSE und ABSTIMMUNGSERGEBNISSE 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung wird auf entsprechende Frage hin festgehalten, dass gegen den mit der 
Ladung übersandten Entwurf der Niederschrift über den öffentlichen Sitzungsteil vom 16.12.2010 kein 
Einwand vorgetragen wird, sodass die Genehmigung gem. Art. 54 Abs. 2 GO erteilt ist. 
 
TOP 1 
Beteiligung der Gemeinde an den Klimaschutz-Teilkonzepten im Rahmen des integrierten 
Klimaschutzkonzeptes des Landkreises Erlangen-Höchstadt 
 
Bürgermeister Schopper berichtet über eine Informationsveranstaltung am 15.02.2011, in welcher der 
Landkreis in Zusammenarbeit mit der Energieagentur Nordbayern die einzelnen Bereiche seines Klima-
schutzkonzepts erläutert habe, welches für Planungs- und Untersuchungsleistungen, nicht jedoch die 
Umsetzung, Fördermöglichkeiten aus Bundesmitteln nur noch bis zum 31.03. dieses Jahres und aus 
Landesmitteln ohne zeitliche Einschränkung biete. Von den neun Teilkonzepten würde sich unter 
Berücksichtigung von Größe und örtlichen Verhältnissen in der Gemeinde Aurachtal lediglich der Bereich 
„Klimaschutz in eigenen Liegenschaften“ eignen. 
 
Während der Beratung trifft GRM Wirth um 19.05 Uhr im Sitzungssaal ein. 
 
GRM Kreß wirft die Frage auf, ob das Teilkonzept „Klimafreundlicher Verkehr in Kommunen“ auch die 
Planung und Anlegung von Radwegen beinhalte, so dass hierdurch eventuell das von der Gemeinde als 
sinnvoll angesehene Projekt einer entsprechenden Verbindung von Münchaurach mit dem Herzogen-
auracher Ortsteil Dondörflein vorangetrieben werden könne. Der Vorsitzende sichert eine Klärung zu. 
 
Sodann erläutert er, dass das vorgeschlagene Konzept zunächst die Fassung des Ist-Zustands der 
Gebäude durch Bewertung der Basisdaten und die Entwicklung eines Organisations- und Controlling-
konzepts beinhalte. 
 
In einem weiteren Baustein erfolge dann eine detaillierte Datenerhebung unter Nutzung sämtlicher 
Erkenntnismöglichkeiten. Hieraus könnten dann Sanierungsoptionen einschließlich der dazugehörigen 
Kosten dargelegt werden. 
 
Darüber hinaus könne in bestimmten geeigneten Fällen eine detaillierte Feinanalyse durchgeführt wer-
den, wobei die entsprechenden Gebäude dann innerhalb der nächsten fünf Jahre auf Basis eines Klima-
schutzberichts saniert würden. 
 
Im konkreten Fall würde sich für die acht entsprechenden öffentlichen Gebäude unter Berücksichtigung 
ihrer Größe im Falle einer hälftigen Förderung ein gemeindlicher Eigenanteil von 15.200 Euro errechnen, 



wobei keine Verpflichtung bestehe, den gesamten Sanierungsprozess über die Energieagentur Nord-
bayern abzuwickeln. 
 
Der Gemeinderat beschließt sodann, die gemeindlichen Liegenschaften einer energetischen Überprü-
fung mit dem Ziel einer entsprechenden Optimierung unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit zu unterzie-
hen. 
 
Abstimmungsergebnis: 12 : 0 Stimmen. 
 
 
TOP 2 
Bekanntgabe von in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüssen 
 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass in der letzten Sitzung die Einstellung zweier Mitarbeiter für den 
Bauhof beschlossen worden sei, wovon Herr Rainer Pöschl bereits seinen Dienst angetreten habe. 
 
Des Weiteren werde für die Freiwillige Feuerwehr Neundorf ein Tragkraftspritzenfahrzeug erworben. 
 
 
TOP 3 
Sonstiges, Wünsche und Anträge 
 
Auf entsprechende Frage von GRM Kreß teilt Bürgermeister Schopper mit, dass die Gemeinde Aurachtal 
von den kürzlich publik gewordenen verbotenen Preisabsprachen beim Kauf von Feuerwehrfahrzeugen 
voraussichtlich nicht betroffen sei. Insbesondere der Anbieter des für die Freiwillige Feuerwehr Neundorf 
zu erwerbenden Fahrzeugs sei nicht von dem einschlägigen Bußgeldverfahren erfasst gewesen, für die 
weiter zurück liegenden Käufe würde entsprechendes noch sichergestellt. 
 


